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TolSaxKompakt

Das Netzwerk Tolerantes Sachsen und sei-
ne Mitglieder setzen sich auf vielfältige 
Weise für demokratische Werte und 
gegen Rassismus sowie andere Formen 
von Diskriminierung in Sachsen ein. Die-
se Arbeit ist rechten Akteur_innen ein 
Dorn im Auge und wird von diesen zu-
nehmend als „antidemokratisch“ und „in-
tolerant“ verunglimpft. Tatsächlich hat 
unsere Toleranz dort ihre Grenzen, wo 
gegen demokratische Prinzipien wie die 
unveräußerlichen Menschenrechte ver-
stoßen wird und menschenverachtende, 
völkisch-nationalistische Ziele verfolgt 
werden. Die gezielten Angriffe auf de-
mokratische Initiativen und Institutio-
nen sind Teil eines Kulturkampfes von 
rechts. Die Grenzen des Sagbaren sollen 
verschoben und die Stimmen derjenigen, 
die sich dieser Entwicklung entgegen-
stellen, zum Verstummen gebracht wer-
den. Mit unserer Reihe TolSaxKompakt 
liefern wir in knapper Form Hintergrund-
wissen und Handlungsempfehlungen 
zum Umgang mit solchen Anfeindungen 
und Angriffen.

Meinungsfreiheit hat 
Grenzen 

In Debatten um politische Bildung und 
demokratiefördernde Projekte geht es 
häufig kontrovers zu. Verschiedene An-
sichten und Meinungen prallen aufein-
ander. Das ist prinzipiell kein Problem. 
Kritik spielt in demokratischen Ausei-
nandersetzungen eine wichtige Rol-
le. Problematisch wird es, wenn dabei 
die sachliche Ebene verlassen wird. Im 
TolSaxKompakt Nr. 1 haben wir anhand 
eines Beispiels geschildert, wie so eine 
öffentliche Kampagne gegen einen Ver-
ein abläuft und wie sich die  Engagierten 
dagegen wehren können. Ein mögliches 
Mittel dafür sind juristische Schritte. 
Damit kann man ein deutliches Stopp-
Zeichen setzen.

Dabei ist zu beachten: Die Meinungs-
freiheit ist in Deutschland durch das 
Grundgesetz geschützt. Darunter fallen 
auch unangenehme und diskriminieren-
de Meinungen. Gerade in politischen 
Auseinandersetzungen ist viel erlaubt 
und muss viel ausgehalten werden. Anti-

demokratische Akteur_innen reizen das 
häufig bis zum Äußersten aus. Trotzdem 
gibt es Grenzen der Meinungsfreiheit. 
Demokratische Vereine und Initiativen 
müssen sich also nicht alle Äußerungen, 
die gegen sie gerichtet sind, gefallen las-
sen.

Häufig besteht Unsicherheit darüber, 
bei welchen Anfeindungen es möglich 
und sinnvoll ist, sich juristisch dagegen 
zu wehren. Und was die dafür nötigen 
Schritte sind. Reicht eine Anzeige bei der 
Polizei oder sollte ein_e Rechtsanwält_in 
hinzugezogen werden? Welche Risiken 
sind mit einem Prozess verbunden?

In diesem TolSaxKompakt  findet Ihr ein 
paar Grundlagen zur Meinungsfreiheit 
und ihren Grenzen. Juristische Mate-
rie ist kompliziert. Das sollte Euch aber 
nicht davon abhalten, Eure Rechte ein-
zufordern und gegen Rechtsverstöße 
vorzugehen. 
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In Sachsen gibt es viele Menschen, die sich für Demokratie und gegen Rassismus enga-
gieren. Mehr als hundert Vereine und Initiativen haben sich zum Netzwerk Tolerantes 
Sachsen zusammengeschlossen. Wir sind eine Plattform für alle Engagierten, die sich 
konkret und praktisch für die Stärkung der demokratischen Alltagskultur und für viel-
fältige Lebensweisen in Sachsen einsetzen. Uns vereint das Ziel, die gesellschaftliche 
Teilhabe Aller voranzubringen. Und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entge-
genzuwirken – kreativ und gewaltfrei!

Wir informieren
Mit unserer Onlineplattform und in 
Social Media verbreiten wir die Pro-
jekte, Kampagnen und Veranstaltun-
gen der engagierten Zivilgesellschaft.

Wir vertreten 
Das Netzwerk bündelt Eure Forderun-
gen und verschafft ihnen mit starker 
Stimme Gehör – in der breiten Öffent-
lichkeit wie auch bei regelmäßigen 
Treffen mit Verwaltung und Politik.

Mitgliedschaft
Ihr seid eine nichtstaatliche Initiati-
ve, Einrichtung oder Verein? Ihr tre-
tet ein für demokratische Kultur und 
gegen gruppenbezogene Menschen-
feindlichkeit? Ihr möchtet aktiver Teil 
unseres Netzwerkes werden und zu 
einer starken Zivilgesellschaft beitra-
gen? Die Mitgliedschaft ist kostenfrei. 
Schreibt uns!

Wir vernetzen 
Auf jährlichen Treffen diskutieren wir 
aktuelle Entwicklungen, Probleme in 
den einzelnen Regionen Sachsens und 
Bedarfe. Ihr könnt Euch weiterbilden 
und andere Engagierte kennenlernen.

Juristische Gegenwehr 
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Grenzen für Verherrlichung des 
Nationalsozialismus 

In seiner Entscheidung von 2009 zum 
Verbot der „Rudolf-Heß-Gedenkmär-
sche“ in Wunsiedel befand das Bun-
desverfassungsgericht, dass die 2005 
beschlossene Ergänzung von § 130 
des Strafgesetzbuches (Verherrli-
chung des Nationalsozialismus) einen 
verfassungsrechtlich zulässigen Ein-
griff in die Meinungsfreiheit darstellt. 
Begründet wird das mit dem „einzig-
artigen Unrecht und Schrecken“, die 
die nationalistische Herrschaft unter 
deutscher Verantwortung über Euro-
pa und weite Teile der Welt gebracht 
hat. Diese Vergangenheit habe für die 
Identität der Bundesrepublik, die als 
Gegenentwurf dazu verstanden wer-
den kann, eine prägende Bedeutung. 
Daher sei dem  Artikel 5 des Grund-
gesetzes für „Bestimmungen, die der 
propagandistischen Gutheißung des 
nationalsozialistischen Regimes in 
den Jahren zwischen 1933 und 1945 
Grenzen setzen, eine Ausnahme vom 
Verbot des Sonderrechts für mei-
nungsbezogene Gesetze immanent.“ 
(BVerfGE 124, 300 → is.gd/7TLuhL) 

Strafanzeige (strafrechtlicher Weg)
Straftaten könnt Ihr bei der Polizei (auch 
online) oder direkt bei der Staatsanwalt-
schaft anzeigen. Einige der genannten 
Delikte (Verwenden von Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisationen, 
Volksverhetzung) sind Offizialdelikte, die 
eigentlich von Amtswegen verfolgt wer-
den. Aber manchmal müssen die Behör-
den erst auf das Vorliegen einer Straftat 
hingewiesen werden. Bei Antragsdelikten 
müssen die Betroffenen bei der Anzeige 
einen Strafantrag (Wunsch nach Strafver-
folgung) stellen. Onlinewache der sächsi-
schen Polizei: → www.polizei.sachsen.de/
onlinewache/onlinewache.aspx

Privatklage (zivilrechtlicher Weg)
Mittels einer Unterlassungsklage könnt 
Ihr Äußerungen gerichtlich untersagen 
lassen, die beispielsweise Eure Persön-
lichkeitsrechte verletzen. Außergericht-
lich kann auch die Abgabe einer (straf-
bewehrten) Unterlassungserklärung 
verlangt werden. Wird diese unterzeich-
net und die Aussage trotzdem wiederholt, 
kann eine Vertragsstrafe fällig werden. In 
bestimmten Fällen kann auch Schadens-
ersatz verlangt werden. Aufgrund der 
komplizierten Materie ist es dabei in der 
Regel notwendig, sich anwaltlich vertre-
ten zu lassen.

Für eine Anzeige spricht grundsätzlich 
ihr Eingang in die Polizeiliche Kriminal-
statistik und damit langfristig auf die ge-
sellschaftliche Wahrnehmung der Prob-
lemlage. Welche Folgen die Ermittlungen 
nach sich ziehen, hängt aber von vielen 
Faktoren ab. Zivilrechtliches Vorgehen 
kann demgegenüber relevante Anwalts-
kosten nach sich ziehen, falls man damit 
nicht oder nur teilweise erfolgreich ist. 
Prozesse sind immer mit Risiko verbun-
den. Dafür ist hier die Abschreckungs-
wirkung im Erfolgsfall sehr hoch – gerade 
wenn Schadensersatz zu zahlen ist.

Was tun?
Auf die beschriebenen Delikte könnt Ihr als Betroffene grundsätzlich auf zwei Arten reagieren: 

Schutz der Meinungsfreiheit

Grundlegend für die Frage der Mei-
nungsfreiheit in Deutschland ist Artikel 
5 des Grundgesetzes. Dieser Artikel be-
ginnt mit folgendem Satz: „Jeder hat das 
Recht, seine Meinung in Wort, Schrift 
und Bild frei zu äußern und zu verbrei-
ten und sich aus allgemein zugänglichen 
Quellen ungehindert zu unterrichten.“

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
hat die Bedeutung dieses Grundrechts 
in verschiedenen Urteilen bekräftigt. 
Der freie, ungehinderte Austausch von 
Meinungen wird als konstitutiv für für 
die freiheitliche demokratische Grund-
ordnung angesehen. Das gilt auch für 
diskriminierende und antidemokrati-
sche Äußerungen: „Das Grundgesetz 
vertraut auf die Kraft der freien Aus-
einandersetzung als wirksamste Waffe 
auch gegen die Verbreitung totalitärer 
und menschenverachtender Ideologien.“ 
(BVerfG-Entscheidung vom 4. Novem-
ber 2009 zum Verbot der „Rudolf-Heß-
Gedenkmärsche“ in Wunsiedel)

Wie alle Grundrechte ist die in Artikel 
5 des Grundgesetzes garantierte Mei-
nungsfreiheit ein Abwehrrecht gegen 
den Staat. Dieser darf nicht in diesen 
geschützten Freiheitsbereich eingrei-
fen. Insbesondere ist eine (Vor-)Zensur 
von Meinungsäußerungen untersagt. 
Was unter den Schutz der Meinungs-
freiheit fällt, darf nicht verboten oder 
bestraft werden.

Schranken der 
Meinungsfreihheit

Beschränkt wird die Meinungsfreiheit 
laut Grundgesetz nur durch allgemei-
ne Gesetze, den Jugendschutz und das 
Recht der persönlichen Ehre (Art. 5 Abs. 
2 GG). Mit allgemeinen Gesetzen sind 
solche Vorschriften gemeint, die sich 
nicht gegen eine bestimmte Meinung 
richten, sondern für alle gelten. Ab-
zuwägen sind auch Konflikte mit dem 
allgemeinen Persönlichkeitsrecht, das 
sich aus Artikel 1 (Menschenwürde) und 

2 (freie Entfaltung der Persönlichkeit) 
ergibt. Es schützt insbesondere das 
Recht am eigenen Wort und am eigenen 
Bild – vor allem bei Personen, die nicht 
schon selbst öffentlich agieren.

Im Folgenden eine kurze Übersicht zu 
einigen Äußerungsdelikten, die nicht 
von der Meinungsfreiheit gedeckt sind:

Beleidigung (§ 185 Strafgesetzbuch)
Ob eine strafbare Beleidigung vorliegt, 
ist oft schwierig festzustellen. Es geht 
dabei um (negative) Werturteile. Diese 
sind im Sinne der Meinungsfreiheit in 
einem weiten Maße zulässig. Eine Gren-
ze besteht in der Schmähkritik, bei der 
eine Person bewusst diffamiert und in 
ihrer Ehre herabgesetzt wird. Gerade 
im politischen Meinungsstreit wird der 
Rahmen des Zulässigen von den Gerich-
ten besonders weit gefasst.

Üble Nachrede (§ 186 StGB) und Ver-
leumdung (§ 187 StGB)
Unwahre Tatsachenbehauptungen sind 
im Gegensatz zu Werturteilen grund-
sätzlich überprüfbar. Üble Nachrede 
meint die Verbreitung von „nicht er-
weislich wahren“ Tatsachen, die dazu 
geeignet sind, die davon betroffenen 
Person „verächtlich zu machen oder in 
der öffentlichen Meinung herabzuwür-
digen“. Der oder die Behauptende ist 
hier also in der Pflicht nachzuweisen, 
dass die ehrverletzende Behauptung 
wahr ist. Bei der Verleumdung werden 
unwahre Tatsachen „wider besseres 
Wissen“ verbreitet.

Bedrohung (§ 241 StGB) und öffentli-
che Aufforderung zu Straftaten (§ 111 
StGB)
Dabei wird mit gegen eine bestimmte 
Person gerichteten Verbrechen wie 
Mord, schwere Brandstiftung oder 
schwere Körperverletzung gedroht 
oder zur Begehung von rechtswidrigen 
Taten aufgefordert. Bei der juristischen 
Beurteilung spielt u.a. eine Rolle, wie 
ernsthaft solche Ankündigungen ge-
meint sind.

Verwenden von Kennzeichen verfas-
sungswidriger Organisationen (§ 86a 
StGB)
Verboten ist das öffentliche Zeigen von 
Symbolen in Deutschland verbotener 
Parteien und Vereinigungen wie dem 
„Blood & Honour“-Netzwerk oder der 
„Heimattreuen Deutschen Jugend“.  
Dazu gehören auch ehemalige natio-
nalsozialistische Organisationen. Als 
Kennzeichen gelten Fahnen, Abzeichen, 
Uniformstücke, Parolen und Grußfor-
men. Das betrifft beispielsweise Sym-
bole wie das Hakenkreuz und Parolen 
wie „Heil Hitler“ oder „Sieg Heil“.

Volksverhetzung (§ 130 StGB)
Dabei handelt es sich um das Aufsta-
cheln zum Hass gegen eine „nationale, 
rassische, religiöse oder durch ihre eth-
nische Herkunft bestimmte Gruppe“ 
oder gegen Einzelne wegen ihrer Zu-
gehörigkeit zu so einer Gruppe (§ 130 
Abs. 1 StGB). Auch die Leugnung oder 
Verharmlosung des Holocausts fällt 
unter diesen Paragraphen (§ 130 Abs. 
3 StGB). Ebenso die Verherrlichung der 
„nationalsozialistischen Gewalt- und 
Willkürherrschaft“, wenn dadurch der 
öffentliche Friede „in einer die Würde 
der Opfer verletzenden Weise“ gestört 
wird (§ 130 Abs. 4 StGB).

1 Risiken abwägen
Generell müsst Ihr abwägen, ob 

Ihr die Zeit und die Ressourcen für 
eine rechtliche Auseinandersetzung 
aufbringen wollt. Ein Kriterium dafür 
ist beispielsweise, ob durch die Äuße-
rung die persönliche Integrität bzw. 
des Ruf Eures Vereins und seiner Mit-
arbeiter_innen geschädigt wird. Zu 
beachten ist zudem der sogenannte 
„Streisand-Effekt“: Durch den Ver-
such, etwas per Klage zu verbieten 
und speziell durch einen Prozess, kann 
die öffentliche Aufmerksamkeit dafür 
noch verstärkt werden.
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2 Anwält_in finden
Der wichtigste Tipp: Sucht Euch 

einen gute Anwältin oder eine guten 
Anwalt, mit der oder dem Ihr vertrau-
ensvoll zusammenarbeiten könnt. Die 
können Euch am ehesten sagen, ob 
eine gegen Euch gerichtete Äußerung 
strafbar ist oder nicht. Fragt dazu am 
besten bei größeren Vereinen in Eurer 
Stadt oder Eurer Region nach, wen sie 
dafür empfehlen können. Viele Initi-
ativen haben schon Erfahrungen mit 
juristischen Auseinandersetzungen 
machen müssen.

3 Eigene Publikationen überprüfen
Wenn Ihr selbst Öffentlichkeits-

arbeit betreibt und eigene Publikati-
onen herausgebt, die sich kritisch mit 
bestimmten Strukturen und Personen 
auseinandersetzen, empfiehlt es sich, 
vorab eine auf Medienrecht spezia-
lisierte Anwältin oder Anwalt hinzu-
ziehen. Die aufgezählten Grenzen der 
Meinungsfreiheit gelten immer für 
beide Seiten. Gerade beim Persönlich-
keitsrecht gibt es einige Fallstricke.


